
An den Vorstand des 
Jugend und Kulturvereins 
DingsDo EO

Antrag  zur einmaligen Nutzung des Jugendraumes

Hiermit  ersuche ich_____________________________________________,  um die Nutzung
des Jugendraumes am ____________ an.
Zweck der Nutzung:________________________________________________________________

Meine Kontaktdaten:

 Ich habe die Datenschutzbestimmungen laut Verordnung EU 2016/679 angesehen und gebe mich 
damit einverstanden.
Der  Jugend und Kulturverein DingsDo EO, Rechtsinhaber der Datenverarbeitung, informiert Sie, dass die
durch das Ausfüllen dieses Formulars übermittelten persönlichen Daten auf Papier und in elektronischer
Form  verarbeitet  und  nicht  weitergegeben  werden.  Die  genannten  Daten  werden  aufgrund  der
Beitrittserklärung der antragstellenden Einrichtung verarbeitet  und können im Rahmen der Beziehungen
zwischen Ihnen und dem Verein Jugend und Kulturverein DingsDo EO, für die Organisation und Abwicklung
der Vereinstätigkeiten sowie für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen verwendet werden. Die für
die  Aufnahme in  die  Newsletter-Datenbank erforderlichen  Daten  werden  aufgrund  einer  ausdrücklichen
Zustimmung verarbeitet. Sie können jederzeit Ihr Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Widerspruch und Übertragbarkeit Ihrer Daten ausüben, indem Sie an die folgende E-Mail-Adresse schreiben:
dingsdo.festival@gmail.com

Regeln für die Schlüsselausgabe:
Der/die jeweilige Jugendliche, bzw. der/die gesetzliche Vertreter*in, welcher die Tür 
aufsperrt (kann auf dem Programm des Schlosses nachvollzogen werden), trägt die 
Verantwortung und haftet auch für die Einhaltung der Nutzungsregeln und der 
Hausordnung des Jugendraumes. Sperrt eine andere Person zu, trägt auch diese die 
Verantwortung mit. 

Eine Weitergabe des Schlüssels an einen andere Person ist nicht zulässig. 

In regelmäßigen Abständen wird vom Jugend & Kulturverein DingsDo und vom 
Jugenddienst Unteres Eisacktal ein Grundputz organisiert, bei dem sich jede Nutzergruppe
und alle Jugendlichen beteiligen. Unabhängig davon ist der Raum nach jeder Nutzung von 
der jeweiligen Gruppe bzw. von den jeweiligen Jugendlichen sauber zu hinterlassen. 

Vorname                                                             Nachname                                                 
PLZ                      Gemeinde                                               St. Nr.                                           
geb. am                                                wohnhaft in (Straße)                                                
Telefon                                                 E-Mail                                                                              



Konsequenzen bei der Nichteinhaltung der Regeln

Werden die Nutzungsregeln Bzw. die Hausordnung oder die Vorgaben im Falle von 
Schäden nicht eingehalten, entscheiden der Jugend & Kulturverein DingsDo und der/die 
Jugendarbeiter*in über die Konsequenzen mit Einbezug des/der zuständigen Referent*in 
der Gemeinde. 

Konsequenzen können die Verweigerung der Raumnutzung für einen bestimmten 
Zeitraum, bis hin zum allgemeinen Hausverbot, für eine Einzelperson oder für eine 
gesamte Gruppe sein.

Wird der Raum verschmutzt hinterlassen, so wird der  Jugend & Kulturverein Dingsdo eine 
Putzkraft beauftragen diesen zu reinigen und die aufkommenden Spesen müssen von der 
verantwortlichen Person getragen werden.

    Schäden im Jugendraum
Schäden, ob selbstverschuldet oder nicht, sind ausnahmslos dem Jugend & Kulturverein 
DingsDo oder dem/der Jugendarbeiter*in des Jugenddienst Unteres Eisacktal sofort zu 
melden, um Folgeschäden zu vermeiden. 

Beschädigungen sind von dem/der Verursacher*in auf jeden Fall zu ersetzen. Ersetzen 
bedeutet entweder die ordnungsgemäße Reparatur oder die Wiederherstellung der 
beschädigten Sache, wobei die Kosten von dem/der Verursacher*in übernommen werden. 
Bei Schäden tragen Personen, die den Jugendraum aufsperren die Verantwortung, sofern 
diese die Verursacher des Schadens nicht namhaft machen können und sofern der 
Schaden nicht vorher gemeldet worden ist.

Mutwillige Beschädigungen und Zerstörungen werden zur Anzeige gebracht.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Nutzungsregeln und die Hausordnung gelesen zu
haben und erkläre mich damit einverstanden und werde diese Einhalten.

__________________________________ _____________________________
Ort, Datum, Unterschrift Unterschrift der Eltern/Gesetzlichen
des/der Antragstellers/Antragstellerin Vertreter falls der/die 

Antragsteller*in minderjährig ist

Das Ansuchen um einmalige Nutzung des
Jugendraumes wurde 

am ____________________________
 □ genehmigt    □ abgelehnt

_______________________
Unterschrift Vorsitzende*r

Jugend und Kulturverein DingsDo EO
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